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§ 119n ZollR-DG Datenschutz für
personenbezogene Daten

 ZollR-DG - Zollrechts-Durchführungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

§ 119n.

Daten zu Personen, die von ermächtigten Behörden anderer Mitgliedstaaten in das Zollinformationssystem

eingegeben worden sind, dürfen nicht in nationalen Datenverarbeitungen vervielfältigt werden. Das

Bundesministerium für Finanzen und das Zollamt Österreich sind berechtigt, soweit dies für konkrete Fälle oder

Ermittlungen erforderlich ist, derartige Daten für das automatisationsunterstützte Risikomanagement oder die

operative Analyse zu verwenden. Diese Daten sind nur so lange aufzubewahren, als dies für die Erreichung des Zwecks,

für den sie verwendet wurden, erforderlich ist. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung wird einmal jährlich vom

Bundesministerium für Finanzen überprüft. Die Speicherdauer darf zehn Jahre nicht überschreiten.

Personenbezogene Daten, die für das Risikomanagement oder die operative Analyse nicht mehr benötigt werden, sind

unverzüglich zu löschen oder zu anonymisieren.
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